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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).

E. 2
Am 1. März 2019 ist die Änderung des AsylG vom 25. September 2015 abschliessend in
Kraft getreten (vgl. dazu die Verordnung vom 8. Juni 2018 über die abschliessende
Inkraftsetzung der Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes [AS 2018 2855]).
Da der Beschwerdeführer sein Asylgesuch am 17. Mai 2019 eingereicht hat, gilt das neue
Recht.

E. 3
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung und ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist-
und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 37 VGG sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 4.1
Mit Beschwerde können die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E.
3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).

E. 5.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur



Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die
Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass
ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM,
nachdem der betreffende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung
zugestimmt hat, auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 6.2).

E. 5.2
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem einzigen
Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III (Art. 8-15 Dublin-III-VO) als
zuständiger Staat bestimmt wird. Jedes dieser Kriterien wird nur angewendet, wenn das
vorangehende Kriterium im spezifischen Fall nicht anwendbar ist (Prinzip der Hierarchie
der Zuständigkeitskriterien; vgl. Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO).

E. 5.3
Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, einen Antragsteller,
der während der Prüfung seines Antrags in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag
gestellt hat oder der sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats ohne
Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe der Artikel 23, 24, 25 und 29 wieder aufzunehmen
(Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO).

E. 5.4
Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat beschliessen, einen
bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf
internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog.
Selbsteintrittsrecht).

E. 6
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich begründet und ist im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin oder eines
zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Weiterungen und mit summarischer
Begründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 7.1
Das SEM begründete seinen Entscheid im Wesentlichen damit, dass ein Abgleich mit dem
zentralen Visa-Informationssystem (CS-VIS) ergeben habe, dass Frankreich dem
Beschwerdeführer ein Schengen-Visum ausgestellt habe. Die französischen Behörden
hätten das Übernahmeersuchen des SEM gestützt auf Art. 12 Abs. 4 Dublin-III-VO
gutgeheissen und sich für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens als
zuständig erklärt. In Würdigung der Aktenlage gebe es auch keinen Grund, der einen
Selbsteintritt der Schweiz rechtfertige. Ferner sei Frankreich ein Rechtsstaat, welcher über
eine funktionierende Polizeibehörde verfüge, die sowohl als schutzwillig wie auch als
schutzfähig gelte. Wiewohl die Ehe zu der in der Schweiz wohnhaften Ehefrau aufgrund der
diesbezüglich übereinstimmenden Angaben der Eheleute als erwiesen betrachtet werde,
könne der Beschwerdeführer sich nicht auf die Bestimmung von Art. 9 Dublin-III-VO
berufen, da diese eine stabile und effektive Beziehung zwischen den Ehepartnern
voraussetze. So bleibe nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdeführer über all die
Jahre keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt habe. Bezüglich der beiden Kinder sei
anzumerken, dass diese im Zeitpunkt der letztmaligen Begegnung mit dem



Beschwerdeführer im August 2007 (...) beziehungsweise (...) Jahre alt gewesen seien und
während der letzten 12 Jahre mit ihrer Mutter gelebt hätten, weshalb diese die primäre
Bezugsperson für sie sei und das Kindeswohl nicht gefährdet werde, wenn sie weiterhin
ohne ihren Vater aufwachsen würden. Ausserdem seien möglicherweise auch Besuche von
Frankreich aus denkbar, da Frankreich nahe bei der Schweiz liege.

E. 7.2
In der Beschwerde wurde im Wesentlichen entgegnet, der Beschwerdeführer habe im
Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens angegeben, erfahren zu haben, dass seine Ehefrau
sowie zwei gemeinsame Kinder in der Schweiz leben würden. Die Vorinstanz habe in der
angefochtenen Verfügung festgehalten, auch die Ehefrau des Beschwerdeführers habe im
Rahmen ihres Asylverfahrens in der Schweiz angegeben, mit diesem verheiratet zu sein,
weshalb von einer zivilen Ehe der Brautleute auszugehen sei. Gemäss Art. 9 Dublin-III-VO
werde ein Land für die Prüfung eines Asylantrags zuständig, wenn ein Antragsteller einen
Familienangehörigen in einem Mitgliedsstaat habe, welcher dort in seiner Eigenschaft als
Begünstigter internationalen Schutzes aufenthaltsberechtigt sei, sofern diesem Wunsch von
beiden Seiten schriftlich entsprochen werde. Nach Art. 2 Bst. g Dublin-III-VO fielen unter
den Begriff der Familienangehörigen der Ehegatte sowie minderjährige Kinder. Nach dem
Wortlaut der Dublin-III-VO und der klaren Rechtsprechung bestünden für Ehegatten keine
weiteren Voraussetzungen, wogegen für nicht verheiratete Paare zusätzlich das Kriterium
einer dauerhaften Beziehung vorausgesetzt werde. Im Weiteren seien die Ehefrau des
Beschwerdeführers und deren Kinder laut der angefochtenen Verfügung seit (dem (...))
2008 im Besitz einer vorläufigen Aufnahme in der Schweiz, wobei mangels näherer
Spezifizierung des Wegweisungsvollzugshindernisses durch die Vorinstanz anzunehmen
sei, dass diese den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in
Bezug auf die Annahme internationalen Schutzes (vgl. unter anderem Urteil des BVGer
D-2427/2016 vom 10. Februar 2017) genügen würden. Schliesslich wandte der
Beschwerdeführer in der Beschwerde ein, die Vorinstanz habe ihre Untersuchungs-
respektive Begründungspflicht verletzt. Zur Begründung führte er aus, das SEM habe ihm
anlässlich der Erhebung seiner persönlichen Daten mitgeteilt, dass seine Ehefrau kontaktiert
werde, damit diese sich mit ihm in Verbindung setzen könne. Ob dies tatsächlich geschehen
sei, sei ihm indessen nicht bekannt. Eine eigenständige Kontaktierung seiner Familie sei
ihm dagegen nicht möglich gewesen, da das SEM sich unter Hinweis auf die
Datenschutzbestimmungen geweigert habe, ihm die genaue Wohnsitzadresse seiner Familie
in der Schweiz bekanntzugeben. Vor diesem Hintergrund mute die Argumentation in der
angefochtenen Verfügung, er habe sich selbst nie um einen Kontakt zu seiner Familie
bemüht, als treuwidrig an (a.a.O. S. 6 f. Ziffer 19 i.V.m. S. 9 f. Ziff. 28).

E. 8.1
Gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung kann sich der Beschwerdeführer
direkt auf Art. 9 Dublin-III-VO berufen (vgl. BVGE 2015/41 E 5). Art. 2 Bst. g
Dublin-III-VO, welcher die Familienangehörigen definiert, stellt für (formelle) Ehegatten
keine weiteren Voraussetzungen auf, wogegen für nicht verheiratete Partner eine dauerhafte
Beziehung verlangt wird (a.a.O. E. 8.1 m.w.N.). Die Argumentation des SEM, wonach die
Anwendbarkeit von Art. 9 Dublin-III-VO daran scheitere, dass die Beziehung des
Beschwerdeführers zu seiner Ehefrau nicht als dauerhaft und gefestigt betrachtet werden
könne, ist daher unzutreffend.



E. 8.2
Art. 9 Dublin-III-VO setzt weiter voraus, dass der sich in der Schweiz befindliche
Familienangehörige in seiner Eigenschaft als Begünstigter internationalen Schutzes in der
Schweiz aufenthaltsberechtigt sein muss (vgl. BVGE 2015/18 E. 3). Da das SEM in seiner
Verfügung ausdrücklich festgehalten hat, die Ehefrau und die beiden Kinder hätten im Jahr
2008 eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz erhalten, darf grundsätzlich ohne Weiteres
davon ausgegangen werden, diese würden weiterhin als Begünstigte internationalen
Schutzes in der Schweiz gelten (vgl. hierzu Urteile des BVGer D-2427/2016 vom 10.2.2017
E. 4.3 und D-4248/2015 vom 28.2.2018 E. 9.2).

E. 8.3
Zu prüfen bleibt, ob die Ehefrau des Beschwerdeführers beziehungsweise dessen (noch)
minderjähriges Kind G._______ den Wunsch geäussert haben, dass sein Asylgesuch in der
Schweiz geprüft werde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das SEM dem
Beschwerdeführer anlässlich der PA erklärt hat, ihm einerseits aus Gründen des Schutzes
seiner Familie deren Aufenthaltsort in der Schweiz nicht bekanntgeben zu können, um ihm
andererseits in Aussicht zu stellen, seiner Ehefrau seinen aktuellen Aufenthalt im BAZ
C._______ inklusive dessen zentraler Telefonnummer anzugeben, damit sie sich bei ihm
melden könne (vgl. act. Nr. 1041606-11/8 S. 5 Ziff. 3.01). Den Akten ist nicht zu
entnehmen, ob das SEM die entsprechenden Informationen tatsächlich an die Ehefrau des
Beschwerdeführers weitergeleitet hat. Entsprechend hat die Rechtsvertreterin des
Beschwerdeführers das SEM auf Beschwerdeebene nochmals aufgefordert, einen
entsprechenden Kontakt zwischen den Eheleuten herzustellen - diesmal an den aktuellen
Aufenthaltsort des Beschwerdeführers im BAZ I._______ in J._______ (vgl.
Beschwerdebeilage 5). Aufgrund der Aktenlage ist jedoch nicht klar, ob das SEM den
jeweiligen Kontakt zur Ehefrau des Beschwerdeführers tatsächlich hergestellt hat.
Angesichts des Umstandes, dass dem Beschwerdeführer der Aufenthaltsort seiner Familie
in der Schweiz nicht näher bekannt ist, vermag dieser selbst den Kontakt zu seiner Familie
nicht aus eigener Kraft herzustellen. Da die Schweiz den Asylantrag des Beschwerdeführers
bei Vorliegen einer Zustimmungserklärung sowohl des Begünstigten internationalen
Schutzes als auch seines eigenen Antrags materiell behandeln müsste, ist die Vorinstanz
entsprechend gehalten, nachzuweisen, ob sie die Ehefrau des Beschwerdeführers und deren
Kinder tatsächlich über seinen aktuellen Aufenthaltsort in der Schweiz und die Möglichkeit,
ihn über eine bestimmte Telefonnummer zu kontaktieren, informiert hat. Gleichzeitig ist die
Familie des Beschwerdeführers durch das SEM in geeigneter Weise auf die Möglichkeit
und die Konsequenzen ihres Zustimmungsrechts im Sinne von Art. 9 letzter Nebensatz
Dublin-III-VO) hinzuweisen.

E. 8.4
Nachdem den Akten entsprechende Kontaktherstellungsversuche des SEM zwischen dem
Beschwerdeführer und dessen Familie in der Schweiz beziehungsweise eine Informierung
der Ehefrau über das Asylgesuch ihres Mannes nicht zu entnehmen sind, ist hinsichtlich der
Frage, ob der Beschwerdeführer sich auf Art. 9 Dublin-III-VO berufen kann, der
rechtserhebliche Sachverhalt nicht vollständig erhoben beziehungsweise nicht
rechtsgenüglich begründet worden. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen, soweit die
Aufhebung der angefochtenen Verfügung beantragt wird. Die angefochtene Verfügung vom
6. Juni 2019 ist folglich aufzuheben und die Sache in Anwendung von Art. 61 Abs. 1
VwVG zur vollständigen und richtigen Sachverhaltsermittlung und zur Neubeurteilung im



Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 9.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs.
1 und 2 VwVG). Der Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird
demnach gegenstandslos.

E. 9.2
Dem vertretenen Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung auszurichten, da es sich
vorliegend um eine zugewiesene unentgeltliche Rechtsvertretung im Sinne von Art. 102h
AsylG handelt, deren Leistungen vom Bund nach Massgabe von Art. 102k AsylG
entschädigt werden (vgl. auch Art. 111ater AsylG). (Dispositiv nächste Seite)
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